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Wassergebühren 2020 
 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Es wird empfohlen wie folgt zu beschließen: 
 
„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Wassergebühren ab dem 01.01.2020 auf 2,50 
€/m³ netto festzusetzen sowie die als Anlage beigefügte Satzung zur 4. Änderung der Wasserver-
sorgungssatzung (WVS) der Stadt Usingen.“ 
 
 

Sachdarstellung: 
 
Die beigefügte Kalkulation der kostendeckenden Wassergebühr für das Jahr 2020 ergibt eine Ge-
bühr unter Berücksichtigung der kalkulatorischen Verzinsung sowie eines Teils der Rücklagen der 
vergangenen Jahre in Höhe von 2,50 €/m³ netto. 
 
Die Wassergebühr muss gemäß Umsatzsteuergesetz noch mit 7% Mehrwertsteuer versehen wer-
den, da es sich um ein Lebensmittel handelt. Somit liegt die Bruttogebühr bei 2,68 €/m³. 
 
Die neu ermittelte Gebühr für das Jahr 2020 liegt somit 0,33 € (netto) unter der Gebühr des Jah-
res 2019. 
 
Die Gebührensenkung begründet sich aus der Berücksichtigung eines Teils der Rücklagen der 
vergangenen Jahre. Die Rücklagen wurden nicht vollständig aufgelöst, da in den nächsten Jahren 
zahlreiche Investitionen und Erneuerungen im Wasserversorgungsnetz durchgeführt werden müs-
sen. Dann wird man auch die restliche Rücklage auflösen, um die mit den Baumaßnahmen ein-
hergehenden Gebührensteigerungen „abfedern“ zu können. 
 
Eine Angleichung der Wassergebührensatzung ist erfolgt und als Anlage 2 beigefügt. 
 
Der Teilhaushalt 11 des gesamten Haushaltsplans der Stadt Usingen muss kostendeckend sein.  
 
Daher schlägt die Verwaltung vor, die Wassergebühr auf 2,50 €/m³ netto bzw. 2,68 €/m³ brutto ab 
dem 01.01.2020 festzusetzen.  
 
 
 

Haushaltsrechtlich geprüft: 
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Der Teilhaushalt 11 ist gebührenrelevant und muss daher auch kostendeckend kalkuliert werden. 
Mit der errechneten Gebühr wird eine kostendeckender Teilhaushalt 11 erreicht. 
 
 
Usingen, 29.10.2019 
 
 
 
 
 
 
Steffen Wernard        Vivian Schuhmacher 
Bürgermeister         Steuern und Gebühren 
 
 
 
Anlage(n): 

(1) Kalkulation Wasser 2020     
(2) 4. Änderung der Wasserversorgungssatzung 




